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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.10.1970

Norm

ZPO §235 B

ZPO §396 D

ZPO §461

Rechtssatz

Hat der Kläger die Klage versehentlich gegen einen falschen Beklagten gerichtet und wurde gegen diese ein

Versäumungsurteil gefällt, so ist er zur Berufung gegen dieses Versäumungsurteiles legitimiert, auch wenn die Klage an

den richtigen Beklagten zugestellt und eine nachträgliche "Richtigstellung der Parteibezeichnung" (in Wahrheit

unzulässige Parteiänderung) durch den Kläger vom Erstgericht zur Kenntnis genommen wurde.
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